
A B D I C H T U N G S A N S C H L Ü S S E  A N  T Ü R -  U N D  F E N S T E R E L E M E N T E N

Die Nutzung des Flachdaches hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Das begeh-
bare Flachdach oder das Terrassendach ist zum erweiterten Wohnraum geworden. Nach den gültigen  
Normen und Richtlinien kann ein Tür- oder Fensterelement im Flachdach unter 60 mm Anschlusshöhe über 
der Nutzschicht eingebaut werden. Diese Ausführung ist eine Ausnahmeregelung gemäss Norm SIA 271 
Ziffer 5.2 und verändert die Rahmenbedingungen stark. Dieses Merkblatt dient als Ergänzung zu den  
Normen und zeigt dem Planer die Zusammenhänge und die Eckpunkte auf. Er trägt die Verantwortung, 
die Schnittstelle mit dem Fensterbauer und dem Flachdachbauer fachgerecht zu lösen.

1   G R U N D L A G E N
1.1  Normen/Richtlinien
 Grundlagen für dieses Merkblatt sind:
•	 	Norm	SIA	271	Abdichtungen	von	Hochbauten	(1)
•	 	Norm	SIA	274	Abdichtungen	von	Fugen	in	Bauten	(1)
•	 	Norm	SIA	331	Fenster	und	Fenstertüren	(1)
•	 	Norm	SIA	343	Türen	und	Tore	(1)
•	 	Norm	SIA	500	Hindernisfreie	Bauten
•	 	suissetec	Richtlinie	Dachentwässerung	(1)
	 (1)	und	mitgeltende	Normen

1.2  Projektierung (Verantwortung des Planers)
Um die Planung von Tür- und Fensterelementen  
wie auch der Abdichtung zu beginnen, müssen folgende 
Punkte bekannt sein:
•	 		Gebäudestandort	und	Ausrichtung	(Anforderungen	 
für	Staudruck,	Statik)

•	 	Einbausituation	und	Exposition	(geschützt,	fassaden
bündig	usw.)

•	 	Nutzung	(öffentlich,	privat	usw.)
•	 	Anforderungen	(rollstuhlgerecht,	schwellenlos,	 
Wärmedämmwert	usw.)

•	 	Bestimmung	der	Höhenkote	innen	und	aussen
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4   V E R A N T W O RT U N G

4.1  Verantwortung Planer
•	 	Festlegen	des	Elementstosses	–	mechanisch	fest	verbun-

den und/oder mit Bewegungsfugen. 
•	 	Die	Abdichtungsebene	muss	frei	zugänglich	geplant	

werden.
•	 	Fensterbauer	und	Abdichter	über	Ausführungsart	infor-

mieren und koordinieren.
•	 	Luftdichtigkeit	und	Dampfdichtigkeit	innen	festlegen.
•	 	Ablaufplanung	der	Schnittstellen	(Dampfbremse,	Fenster-
element,	Abdichtung,	Statik,	Winddichtigkeit	usw.)	
erstellen.

•	 	Kontrolle	und	Koordination	der	Ausführung.

4.2  Verantwortung Abdichter
•	 	Prüfung	des	Untergrundes,	des	Montagedetails	und	der	

Anschlussflächen. 
•	 	Fachgerechte	Ausführung	der	Abdichtung.
•	 	Elementstösse	mit	Bewegungsfugen,	je	nach	Bewegungen	

der Elemente, ausführen.

4.3  Verantwortung Fensterbauer
•	 	Der	mechanisch	fest	verbundene	Elementstoss	muss	im	

Anschlussbereich dicht sein. Im Bereich der Flüssigkunst-
stoffabdichtung dürfen keine Silikone verwendet werden. 
Es können z.B. PUR-Dichtstoffe verwendet werden.

•	 	Der	Abdichtungsbereich	muss	frei	zugänglich	sein.
•	 	Äussere	Statikprofile	dürfen	nicht	durch	die	Abdichtung	

hindurch befestigt werden. 
•	 	Mit	der	Wind,	oder	Schlagregendichtigkeitsschicht	beim	

Elementstoss oder bei der Bewegungsfuge im Abdich-
tungsbereich zurückbleiben. Diese Schicht erst in einem 
zweiten Arbeitsgang anschliessen.

•	 	Die	Winddichtungs	oder	Schlagregendichtungsbänder	 
im	Flachdachanschlussbereich	(ab	Betonboden	ca.	600– 
800	mm)	zurücklassen	oder	hochklappen	(siehe	Abb.	4).	

Abb. 4: Winddichtungs- oder 
Schlagregendichtungsbänder 
im Flachdachanschlussbereich 
hochklappen

Abb. 5: Elementstösse mit 
vielen Kanten und Absätzen 
(rote Linien) sind schwierig 
abzudichten 

Das Band darf erst in einem zweiten Arbeitsgang, nach-
dem der Anschluss der Flachdachabdichtung fertig erstellt 
ist, auf diese aufgeklebt werden.

•	 	Elementstösse	im	Aussenbereich	und	Übergänge	von	der	
horizontalen zur vertikalen Rahmenverbreiterung dürfen 
zueinander	maximal	3	mm	oder	einen	Flächenversatz	von	
mindestens	35	mm	aufweisen.	Es	ist	anzustreben,	diese	
Übergänge	absatzfrei	zu	erstellen.	Kanten	im	Anschluss
bereich sind nach Möglichkeit zu fasen. Mehrere Abstu-
fungen	nacheinander	sind	nicht	abdichtbar	(siehe	Abb.	5)!

5   A N F O R D E R U N G E N

5.1  Klebefläche für Flüssigkunststoff
Die Schwellenanschlussfläche für Flüssigkunststoff-Abdich-
tungen muss mindestens 50 mm breit sein. Es ist anzustre-
ben	und	empfehlenswert,	dass	bei	Fensterprofilen	die	50	mm	
hohe Anschlussfläche aus dem gleichen Material besteht 
(kein	Materialwechsel).	Kann	der	Fensterbauer	garantieren,	
dass	zwischen	zwei	flächenbündigen	Profilen	oder	zur	
Rahmenverbreiterung keine Scherbewegungen entstehen 
können,	kann	die	Klebefläche	durch	zwei	Materialien	 
mit gleicher oder ähnlicher Ausdehnung hergestellt werden. 
Der	obere	Bereich	der	Klebefläche	muss	jedoch	mindestens	
30	mm	hoch,	einteilig	und	aus	dem	gleichen	Material	sein.	
Die	Verbindung	in	der	Klebefläche	des	Flüssigkunststoffes	
(50	mm)	muss	dicht	verklebt	sein	(es	dürfen	keine	Silikone	
verwendet	werden).	Flüssigkunststoffabdichtungen	im	
Aussenbereich, in Berührung mit zementhaltigen Materialien, 
z.B. bei eingemörtelten Betonschwellen, müssen alkali-
beständig sein.

5.2  Leibungsanschluss
•	 	Bei	Anschlusshöhen	mit	60	mm	über	Nutzschicht	sind	

keine speziellen Anforderungen bei der Abdichtung im 
Leibungsbereich zu berücksichtigen. Im unteren An-
schlussbereich ist die Abdichtung 60 mm über die Nutz-
schicht zu führen. Der seitliche Anschluss muss schlag-
regendicht und winddicht sein. In diesem Bereich ist die 
Abdichtung 120 mm über Nutzschicht zu führen.

•	 	Der	Übergang	der	Fassadenleibung	zum	Fensterelement	
ist oberhalb der Abdichtungsebene durch den Fassaden-
bauer dicht auszuführen.

•	 	Die	Fensterelemente	sind	im	Leibungsbereich	möglichst	
ohne	Flächenversatz	auszuführen	(siehe	Kapitel	4.3). 
Es	dürfen	keine	Profile,	Vertiefungen,	Nuten	usw.	in	den	
Anschlussbereich der Abdichtungen geführt werden.

•	 	Die	Wind	und	Schlagregendichtungsbänder	sind	in	einer	
2. Etappe überlappend auf die Abdichtung anzuschliessen. 
Alle Anschlüsse sind so auszuführen, dass der Witterungs-
schutz	(Schnee,	Spritzwasser	usw.)	gewährleistet	ist.

•	 	Rahmenverbreiterungen	im	Anschlussbereich	müssen	nur	
erstellt	werden,	wenn	die	minimale	Klebefläche	für	den	
Abdichtungsanschluss nicht erreicht wird. Dabei ist zu 
beachten, dass die Rahmenverbreiterung zum Rahmen 
fest	verbunden	und	verklebt	ist	(keine	Silikone	verwen-
den).

•	 	Die	Kittfugen	vom	Deckstreifen	und	vom	Fassadensystem	
müssen rundumlaufend und durchgehend verbunden sein.          

•	 	Fensterkonstruktion	(Rahmenmaterial,	Öffnungsart,	
Elementstoss,	Storenschienen	usw.)

•	 	Abdichtungssystem	(Flachdachschichten,	Abdichtungs
anschluss	beim	Fenster	usw.)

•	 	Befestigungen	(Storen,	Geländer,	Verkleidungen	usw.)

Wichtige Projektierungshinweise:
•		Elementstösse	(mechanisch	fest	verbunden	und	abgedich-
tet	und/oder	mit	Bewegungsfugen)	müssen	geplant	
werden.

•		Die	Dampfdiffusion	des	Fenstersystems,	insbesondere	 
bei	Anschluss	und	Bewegungsfugen,	muss	definiert	und	
geplant werden.

•		Für	die	Detailausarbeitung	der	Abdichtungsanschlüsse	 
ist	die	Checkliste	auf	Seite	3	zu	befolgen.

•		Wird	in	der	Planungsphase	das	Fenstersystem	angepasst	
oder	gewechselt,	müssen	die	Projektierungsschritte	
(Checkliste)	von	vorne	neu	geprüft	und	beurteilt	werden.

•		Für	die	Konzeption	von	rollstuhlgerechten	Fenster
türschwellen	sind	die	Angaben	in	Kapitel	9	zu	berück
sichtigen.

H.	Kreiner	AG,	Langmauerstrasse	27,	8006	Zürich

H.	Kreiner	AG	 |	 Langmauerstrasse	27	 |	 8006	Zürich Tel.	044	350	02	50	 |	 Fax	044	350	02	55	 |	 info@hkreiner.ch	 |	 www.hkreiner.ch



Wenn	die	Freibordhöhe	definitiv	bestimmt	ist,	kann	die	
Schwellenhöhe festgelegt werden. Die Abdichtung 
(Dichtheit)	muss	mindestens	bis	oberkant	Freibordhöhe	
ausgeführt werden. Im Bereich der Abdichtung dürfen 

2.1 Schwellenhöhe bestimmen ≥ 60 mm Abdichtungsanschluss über Nutzschicht

2.2 Schwellenhöhe bestimmen < 60 mm Abdichtungsanschluss über Nutzschicht

2   F E N S T E R S Y S T E M  U N D  S C H W E L L E N H Ö H E  B E S T I M M E N

Abb. 1: Schwellenhöhe bestimmen ≥ 60 mm Abdichtungsanschluss über Nutzschicht

Abb. 2: Schwellenhöhe bestimmen bei < 60 mm Abdichtungsanschluss über Nutzschicht

2.3 Schwellenhöhe bestimmen < 60 mm Abdichtungsanschluss über Nutzschicht

1. Es	gibt	bezüglich	Hinterlüftung	und	Entwässerung	
verschiedene	Fenstersysteme.	Der	Fensterbauer	muss	dem	
Architekten	und	dem	Abdichter	angeben,	wo	Hinter
lüftungs- und/oder Entwässerungsöffnungen sind. Diese 
Anforderungen	oder	Hinweise	müssen	im	Detailplan	des	
Fensterbauers	ersichtlich	sein.	Vorsicht:	Diese	Öffnungen	
sind nicht immer gut sichtbar.

2. Bei	hinterlüfteten	Profilen	darf	die	Abdichtung	nicht	an	
das	Profil	angeschlossen	werden.	Wird	die	Hinterlüftung	 
verschlossen,	kann	anfallendes	Kondensat	nicht	mehr	
entweichen oder trocknen. Für den Fenstereinbau kann das 
Auswirkungen	auf	die	Höhen	des	Fensterelementes	und	 
der Dachentwässerung haben.

3. Der Abstand zwischen Fensterelement und Untergrund 
(Dampfbremse,	Stahlbeton	usw.)	soll	weniger	als	30	mm	
betragen. Die Lücke ist mit hitzebeständigen Materialien 
auszugleichen. Liegt die Lücke im Bereich des Abdichtungs-
anschlusses, ist sie möglichst klein zu halten. Grössere 
Lücken müssen durch geeignete Materialien ausgeglichen 
werden. In diesem Fall muss der Planer geeignete Mass-
nahmen ausschreiben oder einen Zusatzauftrag erteilen.

4. Werden im unteren Anschlussbereich für den Fenster-
rahmen	verrottbare	Materialien	wie	z.B.	Holz	verwendet,	 
soll die Abdichtung aus verarbeitungstechnischen Gründen 
(z.B.	Vorbehandlung	für	die	FLKAbdichtung)	25	mm	über	

Abb. 3: Schwellenhöhe bestimmen bei < 60 mm Abdichtungsanschluss über Nutzschicht

3   W I C H T I G E  P R O J E K T I E R U N G S H I N W E I S E  

keine Durchdringungen wie z.B. Schrauben vorhanden sein. 
Bei rollstuhl gerechten Fenstertürschwellen muss die Detail-
konstruktion ausgehend von der zulässigen Schwellenhöhe 
her konzipiert werden.

die	Nutzschicht	(Plattenbelag)	geführt	werden.	Werden	bei	
solchen	Anschlüssen	als	Nutzschicht	grossflächige	Holzroste	
mit mindestens 8 mm breiten Fugen und 5% Fugenanteil 
verlegt,	kann	diese	Überhöhung	vekleinert	werden.	Der	
optimale	Wasserlauf	unter	dem	Holzrost	muss	dabei	gewähr-
leistet sein. Für Fensterrahmen, die direkt mit den Flach-
dachschichten	in	Kontakt	kommen,	ist	es	empfehlenswert,	
unverrottbare Materialien wie z.B. kunststoffgebundene  
oder	kaschierte	Holzwerkstoffe,	Metalle	oder	Kunststoffe,	 
zu verwenden.

5. Fensterschwellen,	rahmen	oder	profile,	die	untereinander	
in	sich	nicht	dicht	sind,	oder	die	sich	im	Übergang	in	die	
Fensterleibungen nicht dicht anschliessen lassen, müssen bis 
mindestens 60 mm über die Nutzschicht abgedichtet werden 
können. Diese Anschlüsse gelten als «oben offen».

6. Befestigungen	von	Beschattungssystemen	müssen	über	
OK	der	Abdichtung	erstellt	werden.	Die	Abdichtung	darf	
nachträglich nicht durchbohrt werden. 

7. Verbindungen	von	Rahmenprofilen	müssen	dicht	verklebt	
sein	(im	Anschlussbereich	zur	Abdichtung	sind	Silikone	nicht	
zulässig,	es	können	z.B.	PURDichtstoffe	verwendet	werden)	
oder das eindringende Wasser muss durch Entwässerungs-
öffnungen entweichen können. Durch diese Verbindungen 
darf	kein	Wasser	in	die	Konstruktion	und	hinter	die	Abdich-
tung gelangen.
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